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Verwaltungs⸗Rechtspflege . 533

Otto Sachs , Geh. Rath III . Kl . pꝛb m. E . H. PRA .

SWab .

Adolf v. Feder , Geh. Rath III . Kl . Fyga m. E.

Adolf Oſtner , Verwaltungsgerichts - Rath . Fp3a m. E. PK3.
Erſatzrichter :

Guſtav Chriſt , Oberlandesgerichts - Rath . S . o.

Wilhelm Rupp , Oberlandesgerichts - Rath . S . o.

Kanzlei :

Sekretariat : Friedrich Sauerbeck , Amtmann a. D. , zur

Verwendung beigegeben .
Regiſtrator : g

burr⸗ Auguſt Lang , Kanzleirath .
2 Kanzleiaſſiſtenten , 1 Kanzleidiener .

2. Bezirksräthe .
Die Wahrung des öffentlichen Intereſſes bei den Verhandlungen

und Entſcheidungen des Bezirksrathes ſteht dem vorſitzenden Beamten

zu, der gegen letztere , wenn er aus Gründen des öffentlichen Intereſſes

erhebliche Bedenken dagegen hegt , den Rekurs an den Verwaltungs⸗

Gerichtshof ergreifen kann .

( Siehe oben unter Bezirksämter . )

III . Kreiſe und Gemeinden .

Die geſetzlich gebotenen allgemeinen Einrichtungen der Sebſtver —

waltung für beſtimmte räumliche Bezirke des Staatsgebiets ſind die

Gemeinden und die Kreisverbände . Innerhalb der letzteren

können ſich, unbeſchadet der Verpflichtungen gegen den Kreis , mit Ge⸗

nehmigung des Miniſteriums des Innern Bezirksverbände bilden .

Gemeinden und Kreiſe bilden körperſchaftliche Verbände und be⸗

ſorgen ihre Angelegenheiten ſelbſtändig , vorbehaltlich der geſetzlichen

Aufſichtsrechte des Staates . Sie haben das Recht , Vermögen zu

erwerben und zur Beſtreitung ihrer geſetzlichen Ausgaben Steuern zu

erheben . Die Gemeinden machen der geſetzlichen Regel gemäß ihre

Umlagen auf die ( für die Staatsſteuer konſtatirten ) Grund⸗ , Häuſer⸗ ,

Gewerb⸗ und Kapitalrentenſteuer - Kapitalien , ſowie auf die Einkommen⸗

ſteuer⸗Anſchläge ihrer Gemarkung . Die Kreisverbände legen die Bei⸗

träge zu ihren Ausgaben auf die Gemeinden und abgeſonderten Ge⸗

markungen des Kreiſes nach dem Verhältniß der der Gemeindebeſteuerung

unterliegenden Steuerkapitalien um.
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